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§ 2 FSV Zusammensetzung
 FSV - Fruchtsaftverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Bei Fruchtsäften muss der Brixwert dem des aus der Frucht gewonnenen Saftes entsprechen und darf außer

bei Verschnitten mit Saft derselben Fruchtart nicht verändert werden.

2. (2)Der in Anlage 2 für wiederhergestellten Fruchtsaft und wiederhergestelltes Fruchtmark festgesetzte

Mindestbrixwert umfasst nicht die lösliche Trockenmasse eventuell hinzugefügter fakultativer Zutaten und

Lebensmittelzusatzstoffe.

In Kraft seit 11.07.2013 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 2 FSV Zusammensetzung
	FSV - Fruchtsaftverordnung


